
Die Veränderungssperre ist ein wirksames Werkzeug der Gemeinden und Städte, um innerhalb eines 

bestimmten Gebietes, in dem ein Bauvorhaben durchgeführt werden soll, keine weiteren 

Baumaßnahmen genehmigen zu müssen.  

So dürfen dann ab Inkrafttreten dieser Veränderungssperre keine baulichen Umbaumaßnahmen, 

keine Neubauten und auch keine Abrissarbeiten mehr genehmigt werden. Auch Baumaßnahmen, die 

nicht anzeigepflichtig sind, müssen unterbleiben.  

 

Von der Veränderungssperre ausgeschlossen sind jedoch zum Beispiel Bauvorhaben, die bereits vor 

dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt wurden, ebenso Bauvorhaben, mit 

denen bereits vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden können. 

Dasselbe gilt für genehmigungsfreie Bauvorhaben, mit denen schon vor Inkrafttreten der Sperre 

begonnen hätte werden dürfen. Auch Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung der bisherigen 

Nutzung fallen nicht unter eine solche Sperre (vgl. § 14 Abs. 3 BauGB). 

 

Hier soll eine Veränderungssperre angeordnet werden, da die Stadt Varel beabsichtigt die Anlage von 

Werbeanlagen städtebaulich zu steuern.  


